
 
 

Version 2020 

Arbeitnehmer 

Arbeitnehmerin 

Bei der AHV  

versichert 

Bezüger/Bezügerin einer 

vollen Invalidenrente 

Arbeitsverhältnis wurde für mehr als 3 Monate 

eingegangen (Ausnahmebestimmungen 

Merkblatt beachten) 

Im Rahmen einer hauptberuflichen Tätigkeit 

bereits obligatorisch versichert 

Durch eine ausländische Sozialversicherung 

ausreichend versichert 

AHV-Lohn ist grösser als 

CHF 21‘330.00 

Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin ist 

noch nicht 25 Jahre alt 

BVG-Plan oder Normalplan 

Abdeckung der Risiken Alter, 

Invalidität oder Tod 

Risikoplan  

Abdeckung der Risiken Tod und Invalidität 

Zusätzliche Erwerbseinkommen 

bei anderen Arbeitgebern 

Summe der AHV-Löhne ist grösser 

als CHF 21‘330.00 

Freiwillige Versicherung bei einem Arbeitgeber 

oder bei der Auffangeinrichtung 

Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 

ist nicht zu versichern 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

BESTIMMUNG DER OBLIGATORISCH ZU VERSICHERNDEN PERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus : Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG (Verlag P. Haupt, Bern) 


